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Amt für Verkehrsmanagement und 

Geoinformation – Spitalstr. 3 

 

Telefon 

(0841) 3 05-2331 
Telefax 

(0841) 3 05-2339 
E-Mail 

verkehrsaufsicht@ingolstadt.de 
Zimmer 

326 

 
 
 

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis für 
die Durchführung einer Veranstaltung auf 

öffentlicher Verkehrsfläche gemäß  
§ 29 Abs. 2 StVO 

 
 
 

Antragsteller / Veranstalter 
Name, Vorname  
 
Anschrift              
 
Verantwortlicher 
 

Telefon 
 

Fax 
Email Handynummer 

 

Ich / Wir beantrage(n) gemäß § 29 Abs. 2 StVO die Erlaubnis zu nachfolgender Veranstaltung 
 

Art und Anlass der Veranstaltung 

Veranstaltungsdatum 
 
vom/am                                            bis                                               

Uhrzeit 
 
von                                                 bis                                                  

Veranstaltungsort 
 
Start und Ziel (Ort) 
 
 
 
Es nehmen voraussichtlich Teil (Anzahl) 
Fahrzeuge Personen Festwagen Musikkapellen Pferde 

 
 

Streckenverlauf / Bezeichnung der in Anspruch zu nehmenden öffentlichen Verkehrsfläche  
 

 

 

 

 

 

Erklärung: 
Der Veranstalter stellt hiermit alle Körperschaften des öffentlichen Rechts von allen Ersatzansprüchen frei, die aus Anlass der Veranstaltung auf Grund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen von Teilnehmern oder Dritten geltend gemacht werden. Er übernimmt die Wiedergutmachung aller Schäden, die 
auch ohne eigenes Verschulden von Teilnehmern durch die Veranstaltung oder aus Anlass ihrer Durchführung an den zu benützenden Straßen 
einschließlich der Verkehrszeichen und -einrichtungen sowie an Grundstücken (Flurschäden) entstehen. Im Übrigen bleiben die gesetzlichen 
Vorschriften über die Haftpflicht des Veranstalters unberührt. 

 
 
 
 
 
 
Datum und Unterschrift des verantwortlichen Antragstellers 

Anlagen (unbedingt erforderlich) 
 1 Streckenplan (möglichst in Dateiform!) mit genauer Eintragung über 

Streckenverlauf (Start / Ziel / Kontrollstellen) 
 

 1 Nachweis über Veranstaltungshaftpflichtversicherung gemäß VwV zu 
§ 29 Abs. 2 StVO 
 

 Genehmigung der Dachorganisation 

 

Erklärung:

Der Veranstalter erklärt hiermit, den Bund, den Freistaat Bayern, den Landkreis Dingolfing-Landau und die jeweils betroffene Gemeinde und alle sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts von
sämtlichen Ersatzansprüchen freizustellen, die aus Anlass der Veranstaltung auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen von Teilnehmern oder Dritten erhoben werden könnten. Er hat ferner die
Wiedergutmachung aller Schäden zu übernehmen, die auch ohne eigenes Verschulden von Teilnehmern durch die Veranstaltung oder aus Anlass ihrer Durchführung an den zu benützenden Straßen
einschließlich der Verkehrszeichen und einrichtungen sowie an Grundstücken Flurschäden entstehen. Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Vorschriften über die Haftpflicht des Veranstalters unberührt.

Wir erklären uns bereit für erforderliche Absperr- und Umleitungsmaßnahmen geeignete Ordner und Posten einzusetzen. Parkmöglichkeiten werden in ausreichender und befahrbarer Art
ausgewiesen. Ein Ordnungsdienst wird gestellt. Eventuell notwendige Verkehrsregelungen werden in Absprache mit der Verkehrsbehörde und der zuständigen Polizei festgelegt.

Folgende FFW hat sich bereit erklärt, bei der Verkehrssicherung mitzuwirken._____________________________________________________________________

Der Veranstalter erklärt hiermit, den Bund, den Freistaat Bayern, den Landkreis Dingolfing-Landau und die jeweils betroffene Gemeinde und alle sonstigen Körperschaften des
öffentlichen Rechts von sämtlichen Ersatzansprüchen freizustellen, die aus Anlass der Veranstaltung auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen von Teilnehmern oder Dritten
erhoben werden könnten. Er hat ferner die Wiedergutmachung aller Schäden zu übernehmen, die auch ohne eigenes Verschulden von Teilnehmern durch die Veranstaltung oder
aus Anlass ihrer Durchführung an den zu benützenden Straßen einschließlich der Verkehrszeichen und -einrichtungen sowie an Grundstücken entstehen. Im Übrigen bleiben die
gesetzlichen Vorschriften über die Haftpflicht des Veranstalters unberührt.

Erklärung:
Wir erklären uns bereit für erforderliche Absperr- und Umleitungsmaßnahmen geeignete Ordner und Posten einzusetzen. Parkmöglichkeiten werden in ausreichender
und befahrbarer Art ausgewiesen. Ein Ordnungsdienst wird gestellt. Eventuell notwendige Verkehrsregelungen werden in Absprache mit der Verkehrsbehörde und der
zuständigen Polizei festgelegt.

Folgende FFW hat sich bereit erklärt, bei der Verkehrssicherung mitzuwirken. ____________________________________________________________________________


